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Gerne können Sie uns Ihre Anfragen schriftlich zukommen lassen. Auf Grund der beschränkten 
personellen Ressourcen kann das Stadtarchiv Luzern Ihnen allerdings nur einen groben Überblick 
bieten und keine vollständigen Rechercheaufträge übernehmen. Ein Besuch im Archiv kann 
dadurch häufig nicht ersetzt werden. 

 

Damit die Antwort auf Ihre Anfrage möglichst aussagekräftig wird, bitten wir Sie, folgende Punkte 
zu beachten: 

 

 Ihre Frage muss mit der Stadt Luzern oder der ehemaligen Gemeinde Littau zu tun haben. Bei 
kantonalen Zuständigkeiten wenden Sie sich bitte an das Staatsarchiv. 

 Akten, die den Stadtstaat Luzern (vor 1798) betreffen, sind vorwiegend im Staatsarchiv zu fin-
den. 

 Die Aktenbestände im Stadtarchiv reichen nicht bis in die Gegenwart. Für aktuelle Auskünfte 
wenden Sie sich bitte an die zuständigen Dienstabteilungen der Stadtverwaltung. 

 

 Eine erste Auseinandersetzung mit der einschlägigen Forschungsliteratur sollte vor dem Be-
such im Archiv stattgefunden haben. 

 Arbeiten Sie anhand Ihrer Fragestellung vorgängig heraus, welche Fakten Sie suchen. 

 Teilen Sie uns mit, zu welchem Zweck Sie die Informationen benötigen, damit wir beurteilen 
können, welche Unterlagen und Informationen sachdienlich sind. 

 Geben Sie in Ihrer Anfrage bitte an, welche Informationen Sie bereits kennen und aus welchen 
Quellen diese stammen. 

 Geben Sie bitte ebenso an, welche anderen Archive Sie bereits (evtl. erfolglos) kontaktiert ha-
ben und wo Sie noch auf eine Antwort warten. 

 

 Beachten Sie, dass Akten einer Sperrfrist von 30 Jahren unterliegen. Bei besonders schüt-
zenswerten Personendaten beträgt die Sperrfrist 100 Jahre. Ausnahmen: 

Direkt betroffene Personen können ihre eigenen Akten ohne Sperrfrist jederzeit einsehen. 

Für wissenschaftliche Arbeiten kann ein Gesuch zur Aufhebung der Sperrfrist gestellt wer-
den. 

Zur Einsicht von Bauplänen unter Sperrfrist ist eine schriftliche Vollmacht der Hauseigentü-
merin oder des Hauseigentümers notwendig. 
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